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Die Gemeinde Breuna beabs ichtigt  die Änderung ihres  Flächennutzungsplanes zur 

Darstel lung einer Sonderbauf läche für Windenergie im Bereich „Wolfs loh“.  Der vorl ie -

gende Umweltbericht is t  Bestandtei l  der Begründung zur 3.  Änderung des Flächennut-

zungsplanes gemäß § 2a Satz 2 Nr.  2 BauGB und dokument iert  die Ergebnisse der 

Strategischen Umweltprüfung (SUP) nach § 2 Abs.  4 BauGB.  

 

Abb i ldung 1 : Aktue l le Luf tb i ldaufnahme  

Die Umweltprüfung wird inhalt l ich  und methodisch auf  die Planungsebene des Flä -

chennutzungsplanes ausgerichtet.  Der Umweltbericht ermit telt  und bewer tet  die vo-

rauss icht l ichen erheblichen Umweltauswirkungen auf  der Grundlage der derzeit ver-

fügbaren Daten und Erkenntn isse.  Detai l l ier te Untersuchungen zu konkreten An lagen-

s tandorten,  Immissionsschutz und vert ief tem Artenschutz erfo lgen im nachgelagerten 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes -Immissionsschutzgesetz (BImSchG).  

Da das Bau leitplanverfahren noch nicht abgesch lossen is t,  werden die Inhalte des 

Umweltberichts for tlaufend aktualis ier t  und um die Ergebnisse der Behörden - und Öf-

fent l ichkeitsbetei l igung ergänzt.  

Die Gemeinde Breuna lädt Träger öf fentl icher Belange,  Naturschutzverbände und die 

Öffent l ichkeit  ein,  feh lende Datengrundlagen,  lau fende Kar t ierungsergebnisse und 
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ergänzende Hinweise einzubringen.  Stel lungnahmen werden for t laufend in  den Um-

weltbericht integriert .  

1 Einleitung 

1.1  Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der FNP -Än-

derung 

Gegenstand der Planung is t die Darstel lung einer Sonderbauf läche „Erneuerbare Ener-

gien – Windenergie“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr.  2b BauGB auf einer Fläche von ca.  41,5 

Hektar in  der Gemarkung Niederl is t ingen (Breuna),  Flur 8.  Die bisherige Darstellung 

als  „Fläche für die Fors twir tschaft“  wird entsprechend überlager t.  

Das Plangebiet  l iegt südwest l ich  des bestehenden Vorranggebietes  VRG KS 21 und 

öst l ich  des VRG KS 27.  Die Fläche dient dem Lückensch luss  der Windenergienutzung 

zwischen diesen bestehenden Vorranggebieten.  Die Planung fo lgt  dem übergeordne -

ten Ziel  der Energ iewende und der Dekarbon is ierung der Stromversorgung gemäß § 2 

EEG.  

D ie model l ierte Windgeschwindigkeit  im P langebiet  beträgt ca.  5,5 bis  5,75 m/s  in  140 

m Höhe über Grund (TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Windpotenzialkarte Hessen,  

Bericht Nr.  MS-1104-031-HE-de, Rev. 1, 16.12.2011). Das P langebiet wird gemäß § 

249c Abs.  1 BauGB als Beschleunigungsgebiet  für die Windenergie an Land darge-

s tell t.  Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG f inden die Er-

leichterungen des § 6b WindBG Anwendung.  

Die Einstufung als  Besch leun igungsgebiet  betri f ft  Verwaltungsverfahrensaspekte wie 

Betei l igungsfristen,  nicht die materiel le Planungsabwägung oder die Prüft iefe der Um-

welt fo lgen.  

1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-

gelegten Ziele des Umweltschutzes  

Die für die Umweltprüfung maßgebl ichen Ziele des Umweltschutzes  ergeben sich ins-

besondere aus fo lgenden Rechtsgrundlagen und Fachplanungen:  

Baugesetzbuch (BauGB):  § 1 Abs.  6 Nr.  7 BauGB benennt die Belange des Umwelt-

schutzes  einschl ießl ich des Naturschutzes  und der Landschaftspf lege als  Abwägungs-

belang der Bau leitplanung.  § 1a BauGB konkret is iert  die ergänzenden Vorschrif ten 

zum Umweltschutz,  insbesondere die Bodenschutzklausel (§ 1a Abs.  2 BauGB) und 

die naturschutzrecht l iche Eingri ffs regelung (§ 1a Abs. 3 BauGB). Die Anlage 1 zu § 2 

Abs.  4 und § 2a BauGB legt die Pf l ichtinhalte des Umweltberichts  fes t.  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG):  Die Ziele des Naturschutzes  und der Land-

schaftspf lege (§ 1 BNatSchG) umfassen den Schutz der bio logischen Viel falt , die Leis -

tungs- und Funkt ions fäh igkeit  des  Naturhaushalts  sowie die Viel fal t,  Eigenart  und 

Schönheit  von Natur und Landschaft.  D ie ar tenschutzrecht l ichen Verbots tatbestände 

des § 44 BNatSchG s ind zu beachten.  

Windenergief lächenbedarfsgesetz (WindBG):  § 6 WindBG regelt  Genehmigungser-

leichterungen durch verkürzte Betei l igungsfristen und Absch ichtungsmögl ichkeiten in 

Besch leun igungsgebieten,  ohne die materiel le Prüft iefe zu mindern.  Die Ausweisung 
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des Plangebietes als Beschleun igungsgebiet hat Auswirkungen auf  die Verwaltungs-

verfahren,  n icht auf die grundsätzliche Zu läss igkeitsprüfung.  

Windenergief lächenbedarfsgesetz (WindBG):  § 6b WindBG (eingefügt durch das RED -

II I-Umsetzungsgesetz vom 12.  August 2025) regelt  die Genehmigungserleichterungen 

in  Besch leun igungsgebieten,  die nach § 249c BauGB oder § 28 ROG planerisch aus-

gewiesen wurden.  D ie Erleichterungen umfassen den Entfal l der Umweltverträgl ich-

keitsprüfung, den eingeschränkten Prüfgegenstand der artenschutzrecht l ichen Prü-

fung sowie die eingeschränkte FFH -Verträgl ichkeitsprüfung.  Es  handelt  s ich um mate-

riel l -recht l iche Änderungen des Prüfprogramms,  n icht lediglich  um verfahrensrecht li -

che Vereinfachungen.  Die Ausweisung des P langebietes  als  Besch leun igungsgebiet 

hat somit  unmittelbare Auswirkungen auf das nachgelagerte BImSchG -Genehmigungs-

verfahren.  Für kraf t Gesetzes erklärte Besch leun igungsgebiete (§ 6a WindBG, vor dem 

19.  Mai 2024 ausgewiesen) gi l t  ergänzend § 6 WindBG; bei Konkurrenz hat der An-

tragstel ler ein  Wahlrecht (§ 6b Abs.  9 WindBG).  

Das Raumordnungsgesetz (ROG) bi ldet die Grundlage für die übergeordneten raum-

ordnerischen Ziele und Grundsätze,  die bei der Bau leitplanung zu beachten s ind.  Die 

Vorranggebiete für Windenergienutzung VRG KS 21 und VRG KS 27 s ind auf  der 

Grundlage des ROG im Tei lregionalplan Energie Nordhessen 2017 festgelegt.  

Weitere maßgebl iche Fachgesetze s ind das Bundeswaldgesetz (BWaldG) und das Hes-

s ische Waldgesetz (HWaldG) h insicht l ich  der Waldumwandlung, das Bundes -Boden-

schutzgesetz (BBodSchG) zum Schutz der Bodenfunkt ionen,  das Wasserhaushaltsge -

set z (WHG) und das Hess ische Wassergesetz (HWG) zum Schutz der Gewässer und 

des Grundwassers  sowie das Bundes -Klimaschutzgesetz (KSG) mit  dem Ziel  der Treib-

hausgasneutral ität bis  2045.  

Auf Ebene der Fachplanung s ind der Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (LEP),  der 

Tei lregionalplan Energie Nordhessen 2017 mit  den Vorranggebieten für Windenergie -

nutzung VRG KS 21 und VRG KS 27 sowie der Landschaftsrahmenplan des Landkrei -

ses  Kassel maßgebl ich.  Das Hess ische Naturschutzgesetz (HeNatG) in  der Fassung 

vom 25.  Mai 2023 konkret is iert  die Naturschutzziele auf  Landes ebene.  

1.3  Beschreibung der Prüfmethoden und Hinweise auf Schwierigkeiten  

Der Umweltbericht bas ier t methodisch auf der verbal -argumentat iven Bewer tung der 

Umweltauswirkungen auf  der Abstrakt ionsebene des Flächennutzungsplanes.  Die Be -

wer tung erfo lgt  schutzgutbezogen unter Berücks icht igung der Empf indl ichkeit  und Be -

deutung des jewei l igen Schutzgutes  sowie der In tens ität und Reichweite der zu erwar-

tenden Auswirkungen.  

Die Datengrundlagen umfassen die NATUREG -Datenbank des HLNUG, die Ar tenda-

tenbank des HLNUG, den Landschaftsrahmenplan des Landkreises  Kassel,  die Boden-

kar te von Hessen (BFD50),  die Starkregenhinweiskar te Hessen, den Windatlas  Hes-

sen,  das  Geopor tal Hessen (Denkmalschutz) sowie die Ergebnisse laufender Kar t ie -

rungen.  Darüber h inaus werden die Stellungnahmen der Träger ö ffent l icher Belange 

ausgewer tet.  

Die Datenabfragen bei NATUREG und der HLNUG -Ar tendatenbank wurden im Rahmen 

der Planerstel lung durchgeführ t.  D ie Daten entsprechen dem aktuel len Kenntn iss tand 

der zuständigen Behörden.  
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Schwierigkeiten und Kenntnis lücken:  Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Umweltbe -

richts  s ind die artenschutzrecht l ichen Kar t ierungen (Avifauna) noch n icht vo l lständig 

abgesch lossen. Die Bewertung des Schutzgutes Tiere beruht daher tei lweise auf  den 

bislang verfügbaren Daten und wird nach Absch luss  der Kar t ierungen ergänzt. Kon-

krete An lagenstandor te l iegen auf  FNP -Ebene noch nicht vor,  sodass die Prognose der 

Umweltauswirkungen auf  der Grundlage der Flächendarstel lung und n icht auf  der 

Grundlage konkreter Anlagenstandor te erfo lgt.  

Trotz laufender Kar tierungen is t  eine Absch ichtung der ver t ieften ar tenschutzrecht li -

chen Prüfungen auf  die BImSchG -Ebene sachgerecht, da:  (a) die verfügbaren Daten 

aus NATUREG und der HLNUG -Artendatenbank keine akuten Konf l ikte signal is ieren; 

(b) die spezialis ier te ar tenschutzrechtl iche Risikoprognose Standor tkonkretheit  erfor-

der t ,  die auf  FNP-Ebene n icht vorhanden is t;  (c) ein  etwaiges Vorkommen ko l l is ions-

gefährdeter Ar ten durch Standortwahl und Betriebsmanagement vermeidbar wäre.  Die 

Absch ichtung erfo lgt  damit  aus  methodischer Angemessenheit der Planungsebene.  

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

2.1  Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

(Basisszenario) 

Die nachfo lgende Bestandsaufnahme beschreibt den derzeit igen Umwelt zustand im 

Plangebiet und dessen Umfeld als Grundlage für die Prognose der Umweltauswirkun-

gen.  Die Darstel lung erfo lgt  gegl iedert  nach den Schutzgütern des § 1 Abs.  6 Nr.  7 

BauGB.  

2.1.1  Schutzgut  Mensch, menschliche Gesundhei t und Bevölkerung  

Bestand:  Das Plangebiet l iegt im Außenbereich der Gemeinde Breuna.  Die nächstge -

legenen Siedlungsbereiche befinden s ich in  einer Entfernung von ca.  1.000 m (Or ts-

lage Niederl is t ingen);  dies  entspricht der im Regionalplan Nordhessen fes tgelegten 

Mindestentfernung zu Siedlungsgebieten.  Das Plangebiet  selbst wird nicht zu  Wohn-

zwecken genutzt.  D ie Waldf lächen erfü l len eine allgemeine Funkt ion für die s iedlungs-

nahe Erho lung (Spaziergänge).  Wanderwege s ind n icht ausgewiesen.  Im Umfeld bef in-

den s ich die Or ts lagen Breuna,  Wettes ingen,  Ersen,  N iedermeiser,  Obermeiser,  N ie -

derl is t ingen und Oberl is tingen.  

Das Plangebiet  is t durch die bestehenden Windenergiean lagen der Vorranggebiete 

VRG KS 21 und VRG KS 27 vorbelastet.  D ie vorhandenen Anlagen erzeugen Schal le -

missionen und v isuel le Beeinträcht igungen,  die bereits  Bestandtei l  der Umgebungssi -

tuat ion s ind.  

Bewertung: Das Schutzgut Mensch weist  im Plangebiet  aufgrund der Entfernung zu 

Siedlungsbereichen und der bestehenden Vorbelastung durch Windenergiean lagen 

eine mit tlere Empf indl ichkeit  auf.  D ie Einhaltung der immissionsschutzrecht l ichen An-

forderungen wird  im nachgelagerten Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG auf 

der Grundlage konkreter An lagenstandorte nachgewiesen.  
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2.1.2  Schutzgut  Tiere, P flanzen und biologische Viel fal t  

Bestand Pf lanzen und Biotope:  Der Änderungsbereich umfasst einen gesch lossenen 

Waldkomplex,  der nach der Forstbetriebskar te des Gemeindewaldes Breuna überwie -

gend aus Buchenbeständen (Fagus sy lvatica) der Altersklasse 81 –120 Jahre besteht. 

D ie Unterabtei lungen 59  a,  60  a,  64  a und 65  a bi lden den f lächenmäßig größten Antei l 

und s ind als Buchenwald mit tleren Alters  anzusprechen. In  der Unterabtei lung 60  b 

treten andere Laubbäume mit  hoher Umtriebszeit  (ALh) als  führende Baumar t auf.  D ie 

Unterabtei lung 59  b weist  einen Mischbestand aus Buche,  Eiche und Lärche (Larix  

decidua) mit  ALh -Antei l  in  der Altersklasse 41–80 Jahre auf.  Sämtl iche Unterabtei lun-

gen sind mit  der Kennung „z“ (Ziels tärkennutzung) versehen.  

Innerhalb des Plangebiets  s ind keine öko logisch wert vo l len Flächen (OF) per Planzei -

chen der Forsteinrichtung ausgewiesen. Die nächstgelegenen OF -Flächen l iegen in  

der west l ich  angrenzenden Abteilung 61 (Unterabteilungen a und b).  D iese Flächen 

s ind zwar n icht unmittelbar betroffen, können jedoch funkt ional mit  den Beständen des 

Plangebiets  in  Verbindung s tehen.  Die Auswirkungen auf  die OF -Flächen der Abt.  61 

s ind bei der Standor twahl und der Wirkungsprognose zu berücksicht igen.  

Bestand Tiere - Fledermäuse:  Al le europäischen Fledermausar ten s ind in Anhang IV 

der R ichtl in ie 92/43/EWG aufgeführt  und unterliegen dem strengen Artenschutz nach 

§ 44 Abs.  1 BNatSchG.  Die Buchenbestände im Plangebiet  (Altersklasse 81 –120 

Jahre) weisen s trukturel le Merkmale auf,  die e in  Quar t ierpotenzial  für baumbewoh-

nende Fledermausarten begründen.  Naturhöh len,  Specht löcher,  Stammrisse und ab-

s tehende R indenplatten können als  Wochenstuben -,  Sommer-,  Zwischen- und Winter-

quart iere dienen.  Mit  zunehmendem Best andsalter steigt  die Anzah l potenziel ler Quar-

t ierstrukturen; die vorl iegende Altersklasse liegt im Übergangsbereich zu einem qua-

l i tat iv  hochwert igen Quar t ierpotenzial.  

Die Fledermausfauna des Plangebiets  wurde bisher n icht systematisch erfasst. Auf  der 

Grundlage der Habitats truktur und der bekannten Verbreitungsdaten in  Nordhessen 

is t nach fach l icher Einschätzung mit  fo lgenden Artengruppen zu rechnen:  

Quar t ierbezogene Ar ten (Waldarten):  Bechsteinf ledermaus (Myot is bechstein i i),  Gro-

ßes Mausohr (Myotis myot is ),  Braunes Langohr (Plecotus  auri tus),  Fransenf ledermaus 

(Myot is nat tereri),  Wasserf ledermaus (Myot is daubenton ii)  und Mopsf ledermaus (Bar-

bastel la barbastellus).  D ie Mopsf ledermaus is t  als  Ar t  des  Anhangs I I  und IV der FFH -

Richtl in ie von besonderer gemeinschaftl icher Bedeutung;  s ie is t  in  Nordhessen in  ver-

gleichbaren Buchenwaldh abitaten nachgewiesen und gi l t  als  besonders  planungsrele -

vant. D iese Arten nutzen Baumhöhlen und Spaltenquar tiere als  For tpf lanzungs - und 

Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs.  1 Nr.  3 BNatSchG.  Eine Rodung von Quar t ierbäu-

men im Bereich der Anlagenstandor te,  K ranstel lf lächen und Zuwegungen kann den 

Verbots tatbestand der Beschädigung oder Zers törung von Fortpf lanzungs - und Ruhe -

stätten aus lösen.  

Koll is ionsgefährdete Ar ten:  Großer Abendsegler (Nyctalus  noctu la),  K leiner Abend-

segler (Nyctalus leis leri), Rauhautf ledermaus (Pipis trel lus nathusi i), Zwergf ledermaus 

(Pipis trel lus  pipis trel lus) und Mückenf ledermaus (Pipis trel lus  pygmaeus).  Diese Ar ten 

jagen regelmäßig in  Rotorhöhe und weisen ein  erhöhtes Kol l is ions - und Barotraumari -

s iko auf.  An Waldstandor ten ist  das  Koll is ionsrisiko insbesondere an Waldkanten und 

Schneisen erhöht,  da diese als Leitstrukturen für den Transferf lug dienen.  



Um w e l tbe r ich t  

z u r  3 .  Än de ru n g  de s  F lä ch e nn u tz un gsp la ne s  „ W in de ne rg ie  –  Wo l f s lo h“ ,  in  de r  Ge m ark u n g  N ie de r l i s t in ge n  

 

 

- 6 - 

Bewertung:  Das Quar t ierpotenzial  der Buchenbestände und das Kol l is ionsris iko für die 

genannten Arten s ind auf  FNP -Ebene als  planungsrelevant einzustufen.  Die Bewer tung 

der Verbots tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr.  3 BNatSchG erforder t eine 

s tandortbezogene Prüfung,  die auf  FNP -Ebene mangels  konkreter Anlagenstandor te 

n icht absch l ießend durchgeführt  werden kann.  Unüberwindbare ar tenschutzrechtl iche 

Konf l ikte s ind für Fledermäuse gleichwohl nicht erkennbar,  da betriebsbedingte Kol li -

s ionsris iken durch Abschaltalgori thmen auf  der Grundlage von Gondelmonitoring re -

gelmäßig auf  ein  n icht -s igni f ikantes  N iveau gesenkt werden können (ProBat -Verfahren,  

vgl.  §  45b Abs.  6 BNatSchG) und quar t ierbezogene Konf l ikte durch vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF -Maßnahmen) und Quart ierbaumschutz vermeidbar s ind.  Die 

ver t iefte artenschutzrecht l iche Prüfung einsch l ießlich  einer Erfassung der Quar-

t ierstrukturen und einer Akt iv i tätserfassung erfolgt im BImSchG -Genehmigungsverfah-

ren auf  der Grundlage konkreter Anlagenstandor te . 

Bestand Tiere –  Vögel:  Der Buchenwaldkomplex stel l t  nach fach l icher Einschätzung 

ein  potenziel les  Bruthabitat  für waldtypische Vogelar ten dar.  Weitere Aussagen kön-

nen ers t im Ansch luss  an die Baumhöhlen - und Horstkart ierung getroffen werden.  

Für die Prüfung der Beschleunigungsgebiet -Darstel lung nach § 249c Abs. 2 Nr. 2 

BauGB is t  maßgebl ich,  ob landesweit  bedeutsame Vorkommen geschützter Arten vor-

l iegen,  bei denen Vers töße gegen § 44 Abs.  1 Nr.  1–3 BNatSchG durch den Ausbau 

der Windenergie zu erwarten s ind.  Die Prüfung is t  n icht auf  die 15 ko l lisionsgefährde-

ten Brutvogelarten der An lage 1 Abschnit t  1 zu § 45b BNatSchG beschränkt,  sondern 

umfasst al le europäischen Vogelarten (§ 7 Abs.  2 Nr.  12 BNatSchG) und alle Anhang -

IV-Arten der FFH-Richt l in ie.  Neben dem Tötungsverbot (Nr.  1) s ind auch das Störungs-

verbot (Nr.  2) und das Lebensstättenschutzverbot (Nr.  3) relevant,  insbesondere bei 

Waldrodung (Verlus t  von Baumhöhlen als  Fortpf lanzungsstätten für Höhlenbrüter und 

F ledermäuse).  

Bestand Tiere – sonstige Ar tengruppen:  Der gesch lossene Waldkomplex l iegt im po-

tenziel len Verbreitungsgebiet  der Wi ldkatze (Fel is  s ilvestris ).  Ein Vorkommen der Ha-

selmaus (Muscardinus avel lanarius) ist  in  den ALh -Beständen und Waldrändern grund-

sät zl ich  n icht auszusch l ießen.  Eine absch l ießende B ewer tung is t  im Rahmen des nach-

geschalteten BImSchG -Genehmigungsverfahren zu treffen . 

Bio logische Vielfal t:  Das Plangebiet  l iegt n icht in einem Schwerpunktraum der bio lo-

gischen Vielfal t.  D ie forstwir tschaft lich  genutzten Waldbestände weisen eine mit t lere 

Bedeutung für die bio logische Viel falt  auf . D ie Biotopvernetzungsfunkt ion der Waldf lä -

chen zwischen den angrenzenden Offen landbereichen ist  zu  berücks icht igen.  

Bewertung: Das Schutzgut Tiere, Pf lanzen und bio logische Viel falt  weist  im Plangebiet 

aufgrund der Waldstandorte eine mitt lere Empf indl ichkeit  auf.  D ie absch l ießende Be -

wer tung erfo lgt nach Vorl iegen der Kar t ierungsergebnisse. Artenschutzrecht l iche Ver-

bots tatbestände nach § 44 BNatSchG können auf der Grundlage konkreter An lagen-

s tandorte im BImSchG -Genehmigungsverfahren geprüft  werden.  

2.1.3  Schutzgut  Fläche  

Bestand:  Das Plangebiet  umfasst ca.  41,5 Hektar,  die derzeit  als  Waldf läche genutzt 

werden.  Die tatsäch l iche Flächen inanspruchnahme durch Windenergiean lagen (Fun-

damente,  Kranstel lf lächen,  Zuwegungen) beschränkt sich erfahrungsgemäß auf  
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weniger als 1 Hektar pro An lage , insgesamt auf ca.  2 bis  4 Hektar.  Der überwiegende 

Tei l  der Fläche bleibt als  Waldf läche erhalten,  da die Rotoren über dem Baumbestand 

rot ieren.  

Bewertung:  Die Empf indl ichkeit  des  Schutzgutes  Fläche is t  aufgrund der geringen tat-

säch lich  zu erwartenden Versiegelung im Verhältn is zur Gesamtf läche als gering ein-

zustu fen.  

2.1.4  Schutzgut  Boden  

Bestand:  Die Böden im Plangebiet  s ind typische Waldböden (Braunerden,  stel lenweise 

Pseudogleye) mit mit t lerer bis  guter natürl icher Bodenfruchtbarkeit  und Speicherfunk-

t ion. Die Böden s ind durch die forstwir tschaft l iche Nutzung teilweise verdichtet 

(Rückegassen).  Der vorhandene LKW-befahrbare Forstwir tschaftsweg reduzier t  den 

erforderl ichen Wegeausbau und damit  die Neuvers iegelung.  Versiegelung is t  im Plan-

gebiet  gegenwär t ig n icht vorhanden.  Alt lasten oder Alt lastenverdachtsf lächen s ind 

nach den verfügbaren D aten n icht bekannt.  

Bewertung:  Das Schutzgut Boden weist  eine mit t lere Empf indl ichkeit  auf . D ie Boden-

schutzklausel des  § 1a Abs.  2 BauGB ist  bei der Abwägung zu berücksicht igen.  

2.1.5  Schutzgut  Wasser  

Bestand:  Oberf lächengewässer s ind im Plangebiet n icht vorhanden. Das Plangebiet  

l iegt in  einem Vorbehaltsgebiet  für den Grundwasserschutz.  Der Waldbestand erfü l lt  

eine Schutzfunkt ion für die Grundwasserneubi ldung. Wasserschutzgebiete sind im 

Plangebiet  nach den verfügbaren Daten n icht ausgewiesen.  Überschwemmungsge -

biete s ind n icht betroffen.  

Bewertung:  Das Schutzgut Wasser weis t eine mit tlere Empf indl ichkeit  auf.  Für die Dar-

s tellung von Minderungsregeln  nach § 249c Abs.  3 Satz 1 Nr.  2 BauGB s ind die Be-

wirtschaftungsziele nach § 27 WHG zu berücks icht igen. Das P langebiet l iegt im Ein-

zugsbereich des Grundwasserkörpers  DEHE_4_2602 (in ternat ionale Kennung: 

DEGB_DEHE_4_2602,  Name:  4400_5112),  der dem Bearbeitungsgebiet Diemel (We-

ser) zugeordnet is t.  

Nach der aktuel len WRRL -Zustandsbewertung (3.  Bewirtschaftungsplan 2021,  Abfrage 

im WRRL-Viewer des HLNUG am 13.04.2026) weist  der Grundwasserkörper 

DEHE_4_2602 folgenden Zustand auf:  Der mengenmäßige Zustand is t  als  gut bewer-

tet. D ie Gesamtbewertung des chemischen Zustands ist  ebenfalls  gut.  D ie Einzelpa-

rameter N itrat, Sulfat, Ch lorid, Ammonium,  Orthophosphat und Pf lanzenschutzmittel  

(PSM) s ind jewei ls als  gut bewertet. Auch die Bewertung h ins ichtlich der Trinkwasser-

gewinnung is t  gut.  

Das Bewirtschaftungsziel  nach § 27 WHG –  Vermeidung einer Versch lechterung des 

Zustands und Erhaltung des guten Zustands –  is t bei der P lanung zu beachten. Die 

Waldumwandlung im Bereich der Anlagenstandorte führt  zu einer geringfügigen Ver-

ringerung der natürl ichen Grundwasserneubi ldungsrate, die durch den weitgehenden 

Erhalt  der Waldf lächen (ca.  37–39 ha von 41,5 ha) begrenzt wird.  Eine Versch lechte-

rung des mengenmäßigen oder chemischen Grundwasserzustands im Sinne des § 27 

WHG is t  anges ichts des durchgehend guten Zustands des Grundwasserkörpers und 
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der geringen Eingrif fs in tens ität  n icht zu  erwarten.  In  den Minderungsregeln  nach § 

249c Abs.  3 BauGB s ind techn ische Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers  

während der Bauphase als  regelmäßig durchzuführende Maßnahme dargestel lt .  

2.1.6  Schutzgut  Kl ima und Luft  

Bestand:  Die Waldbestände im Plangebiet  erfü l len kl imatische Ausgleichs funkt ionen 

(Frisch luf tprodukt ion,  Temperaturregu l ierung,  CO ₂ -Bindung).  Das Plangebiet  liegt 

n icht in  einer Kaltluf tbahn oder einem kl imat isch besonders empfindl ichen Bereich.  

Bewertung:  Das Schutzgut K l ima und Luft weis t eine geringe bis mit t lere Empf indl ich-

keit  auf.  D ie Windenergienutzung leis tet  einen pos itiven Beitrag zum Kl imaschutz 

durch die Erzeugung erneuerbarer Energie und die Subst i tut ion foss i ler Energieträger.  

2.1.7  Schutzgut  Landschaft  

Bestand:  Das Plangebiet  liegt in einer waldgeprägten Mit telgebirgs landschaft. Das 

Landschaftsbi ld is t  bereits  durch die bestehenden Windenergiean lagen der Vorrang-

gebiete VRG KS 21 und VRG KS 27 anthropogen überprägt. D ie Waldf läche  stel lt  eine 

Insel lage dar,  die die techn ischen Bauwerke im Turmfußbereich absch irmt.  Das Plan-

gebiet  l iegt n icht in  einem Landschaftsschutzgebiet.  

Im Landschaftsrahmenplan ist  der Bereich als  Mit telgebirgs landschaft  mit  hoher Ei -

genart  eingestu ft.  Aufgrund der Waldprägung ist  die Fernsichtbarkeit  begrenzt.  Als  

potenziel le Betrachters tandpunkte für Landschaftsbildveränderungen s ind die be -

nachbar ten Or ts lagen Niederl is t ingen und die regionalen Wanderwege zu nennen.  

Bewertung:  Das Schutzgut Landschaft  weis t aufgrund der bestehenden Vorbelastung 

durch Windenergiean lagen eine mit t lere Empf indl ichkeit  gegenüber zusätzl ichen tech-

n ischen Bauwerken auf.  D ie Errichtung zusätzl icher Windenergiean lagen am Standor t 

Wolfs loh lös t  eine zusätzl iche Beeinträcht igung des Landschaftsbi ldes  aus,  die trotz 

der vorhandenen Vorbelastung als eigenständiger Wirk faktor zu  bewerten is t.  

2.1.8  Schutzgut  kul turel les Erbe und sonst ige Sachgüter  

Bestand:  Im Geopor tal Hessen sind im Umfeld des Plangebietes  mehrere archäologi -

sche Denkmale kar t ier t.  D ie genaue Lage und Ausdehnung der Denkmäler is t  im Rah-

men des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens mit  der zuständigen Denkmalbe-

hörde abzust immen.  Ku lturlandschaft l ich  bedeutsame Strukturen s ind über die kar t ier-

ten Denkmäler hinaus n icht bekannt. Der Waldbestand stel lt  ein Sachgut dar (Holz-

nutzung,  Erholungsfunktion).  

Bewertung:  Das Schutzgut ku lturel les  Erbe und sonst ige Sachgüter weist  aufgrund der 

kar t ier ten archäologischen Denkmale eine mit t lere Empf indl ichkeit  auf.  Im Rahmen 

des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens ist  eine Abstimmung mit  der zuständi -

gen Denkmalbehörde erforderl ich,  um Konf likte mit  den kar tier ten Denkmälern zu ver-

meiden.  Die Best immungen des Hess ischen Denkmalschutzgesetzes  (HDSchG) s ind 

zu beachten.  
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2.1.9  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Die Schutzgüter stehen in  viel fäl t igen Wechselbeziehungen zueinander.  Die Inan-

spruchnahme von Waldf lächen (Schutzgut Pf lanzen) wirkt  s ich zugleich auf  die 

Schutzgüter Boden (Verdichtung,  Vers iegelung),  Wasser (veränder te Grundwasser-

neubi ldung), K lima/Luft  (reduzierte Fi lterfunkt ion) und Tiere (Lebensraumveränderung) 

aus.  Die v isuel len Auswirkungen der Windenergieanlagen auf  das  Schutzgut Land-

schaft betref fen zugleich das Schutzgut Mensch (Erho lungsfunkt ion, Wohnumfeldqua-

l i tät).  

Die kumulat iven Wirkungen durch die räumliche Nähe zu den bestehenden Windener-

giean lagen der Vorranggebiete VRG KS 21 und VRG KS 27 s ind insbesondere für die 

Schutzgüter Landschaft,  Mensch und Tiere zu berücks icht igen.  

In  der Gesamtschau führen diese Wechselwirkungen zu einer Vers tärkung der Auswir-

kungen auf  die Schutzgüter Tiere und Landschaft ,  die jedoch durch Min imierungsmaß-

nahmen begrenzt werden können. Die Auswirkungen auf  Boden,  Wasser und Kl ima 

können durch Reku lt iv ierungs- und Waldersat zmaßnahmen auf  ein  n icht erhebl iches 

Maß reduzier t werden. Die räumliche Konzentrat ion der Windenergienutzung auf den 

Lückenschluss begrenzt die Zers iedelung der Landschaft,  beseit igt jedoch n icht die 

zusätzl iche Beeinträchtigung des Landschaftsbi ldes  am Standort.  

2.2  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-

rung der Planung  

Die nachfo lgende Prognose beschreibt  die vorauss icht l ichen erhebl ichen Umweltaus-

wirkungen der geplanten FNP -Änderung.  Auf  FNP-Ebene erfo lgt  die Bewer tung auf  der 

Grundlage der Flächendarstellung;  eine s tandortbezogene Bewertung konkreter An la-

genstandor te is t  dem nachgelager ten Genehmigungsverfahren vorbehalten.  

2.2.1  Schutzgut  Mensch, menschliche Gesundhei t und Bevölkerung  

Die Errichtung zusätzl icher Windenergiean lagen führ t  zu  einer Zunahme der Schal l -  

und Schat tenwurfimmiss ionen in  der Umgebung.  Der Mindestabstand zu Wohngebäu-

den beträgt ca.  1.000 m entsprechend der im Regionalplan Nordhessen fes tgelegten 

Mindestentfernung.  Bei einem Mindestabstand von ca.  1.000 m zu Siedlungsgebieten 

werden immiss ionsschutzrecht l iche Anforderungen regelmäßig erfü ll t.  D ie Einhaltung 

der R ichtwerte wird im BImSchG -Genehmigungsverfahren auf  der Grundlage konkreter 

Anlagenstandor te und - typen nachgewiesen.  

Die al lgemeine Erho lungsfunkt ion der Waldf lächen wird durch die Baumaßnahmen tem-

porär und durch den An lagenbetrieb dauerhaft beeinträchtigt. Weitere Anwohnerbe -

lange (Schal lemiss ionen,  Schattenwurf ) werden im nachgelager ten BImSchG -Verfah-

ren geprüft.  D ie opt isch bedrängende Wirkung tri t t  aufgrund der s ichergestel lten Ent-

fernung n icht ein.  

Ergebnis:  Unter Berücks icht igung der Vorbelastung und des einzuhaltenden Mindest-

abstands zu Wohngebäuden s ind erhebliche Beeinträcht igungen des Schutzgutes  

Mensch auf  FNP-Ebene n icht zu  erwar ten,  sofern  die Einhaltung der immiss ionsschutz-

recht l ichen Anforderungen im Genehmigungsverfahren nachgewiesen wird.  
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2.2.2  Schutzgut  Tiere, P flanzen und biologische Viel fal t  

Baubedingte Auswirkungen:  Die Baufeldfreimachung führ t zu einer temporären Stö-

rung von Tierarten im Plangebiet.  Durch Bauzeitenregelungen können erhebl iche Be -

einträcht igungen vermieden werden.  Die Waldumwandlung im Bereich der Fundamente 

und Zuwegungen füh r t  zu  einem dauerhaften Lebensraumverlust,  der durch Walder-

sat zmaßnahmen kompens ierbar is t.  

Anlagebedingte Auswirkungen: Die Windenergieanlagen führen zu einer dauerhaften 

Veränderung des Lebensraumes. Für ko l l is ionsgefährdete Vogelar ten und Fleder-

mäuse besteht ein  erhöhtes  Tötungsris iko.  Die absch l ießende Bewer tung der ar ten-

schutzrecht l ichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfolgt  im BImSchG -Ge -

nehmigungsverfahren auf  der Grundlage der dann vorl iegenden Kar t ierungsergebnisse 

und konkreter An lagenstandor te.  

Betriebsbedingte Auswirkungen:  Sofern erforderl ich,  können betriebsbedingte Minde -

rungsmaßnahmen (Abschaltalgori thmen für Fledermäuse,  Abschalt zeiten für Av ifauna) 

als  Nebenbestimmungen der BImSchG -Genehmigung fes tgelegt werden.  

Ergebnis:  Nach derzeit igem Kenntn iss tand l iegen keine Hinweise auf  Ar tenvorkommen 

vor,  die eine Windenergienutzung des Plangebietes  von vornherein  aussch ließen wür-

den. Die ver t ieften artenschutzrecht l ichen Prüfungen werden aus fo lgenden Gründen 

auf  die BImSchG -Ebene abgeschichtet:  (a) konkrete An lagenstandorte l iegen auf FNP -

Ebene noch nicht vor;  (b) die ar tenschutzrecht l iche R is ikoprognose erfordert  Stand-

or tkonkretheit.  D ie Absch ichtung erfo lgt  aus methodischer Angemessenheit  der Pla -

nungsebene.  

2.2.3  Schutzgut  Fläche  

Die tatsäch l iche Flächen inanspruchnahme durch Fundamente,  Kranstel lf lächen und 

Zuwegungen beschränkt s ich auf  einen geringen Antei l  der Gesamtf läche des Plange -

bietes.  Der überwiegende Tei l  der Fläche bleibt  als  Waldf läche erhalten.  

Ergebnis:  Die Flächen inanspruchnahme is t  im Verhältn is  zur Gesamtf läche gering.  Er-

hebliche Beeinträcht igungen des Schutzgutes  Fläche s ind n icht zu  erwarten.  

2.2.4  Schutzgut  Boden  

Die Errichtung der Fundamente und Zuwegungen führ t  zu  einer dauerhaften Vers iege -

lung und Verdichtung von Waldboden.  Baubedingt s ind temporäre Beeinträcht igungen 

durch Bodenverdichtung im Bereich der Baustel leneinrichtungsf lächen zu erwar ten. 

Nach Abschluss  der Baumaßnahmen können temporär verdichtete Flächen durch Lo-

ckerungsmaßnahmen wiederhergestel l t  werden.  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB is t bei der Abwägung ein sparsamer Umgang mit Grund 

und Boden zu beachten. Die geplante Vers iegelung beschränkt s ich auf  einen geringen 

Antei l der Gesamtf läche und genügt damit  dem Bodenschutzgebot. Alternative Flä -

chen mit  geringerer Bodenempf indlichkeit  sind im Bereich des Lückenschlusses nicht 

verfügbar.  

Ergebnis:  Die Beeinträchtigung des Schutzgutes  Boden beschränkt s ich auf  die un-

mittelbaren An lagenstandor te und einen geringen Antei l der Gesamtf läche. Durch die 
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Begrenzung der Vers iegelung auf  das  erforderl iche Maß und Reku ltiv ierungsmaßnah-

men können die Auswirkungen auf  ein nicht erhebl iches Maß reduzier t  werden.  

2.2.5  Schutzgut  Wasser  

Die Grundwasserneubi ldung wird durch die geringe Versiegelungsf läche nur unwe -

sent l ich  beeinträcht igt.  Der Waldbestand erfül l t  weiterh in  seine Schutzfunkt ion für die 

Grundwasserneubi ldung.  Oberf lächengewässer s ind n icht betroffen.  Im Genehmi -

gungsverfahren n ach dem BImSchG können die Anforderungen an den Grundwasser-

schutz s tandor tbezogen konkretisier t  werden.  

Ergebnis:  Erhebl iche Beeinträcht igungen des Schutzgutes  Wasser s ind nach derzeit i -

gem Kenntn iss tand n icht zu erwar ten.  

2.2.6  Schutzgut  Kl ima und Luft  

Die Windenergienutzung erzeugt keine Luftschadstoffemissionen und trägt durch die 

Subst itu t ion foss i ler Energieträger zur Redukt ion von Treibhausgasemissionen bei.  D ie 

lokale Klimafunkt ion des Waldes wird durch den weitgehenden Erhalt des  Waldbestan-

des aufrechterhalten.  Die Waldumwandlung im Bereich der An lagenstandorte führ t zu  

einer geringfügigen Reduzierung der CO ₂-Bindungskapazität,  die durch die pos it ive 

Kl imawirkung der Windenergieerzeugung um ein Vielfaches überkompens ier t  wird.  

Ergebnis:  Das Schutzgut K l ima und Luft wird durch die Planung per Saldo pos it iv be -

einf lusst.  Erhebl iche nachtei l ige Auswirkungen s ind n icht zu erwar ten.  

2.2.7  Schutzgut  Landschaft  

Die Errichtung von Windenergiean lagen mit  Gesamthöhen von ca. 250 m führ t  zu  einer 

erhebl ichen Veränderung des Landschaftsbildes im Nahbereich und einer Fernwirkung 

im Umkreis  von mehreren Ki lometern.  Die bestehende Vorbelastung des Landschafts -

bi ldes  durch  die Windenergiean lagen der Vorranggebiete VRG KS 21 und VRG KS 27 

minder t die Empf indlichkeit des Landschaftsraumes,  beseit igt jedoch nicht die zusätz-

l iche Beeinträcht igung durch die geplanten An lagen.  

Die Errichtung zusätzl icher Windenergieanlagen im Lückenschluss  zwischen beste -

henden Vorranggebieten führ t  zu  einer zusätzl ichen Beeinträcht igung des Land-

schaftsbi ldes, die als  eigenständiger Wirk faktor zu  bewer ten is t. D ie Waldf lächen bie -

ten eine tei lweise Abschirmung der Turmfüße und der bodennahen In frastruktur.  

Ergebnis:  Die Beeinträcht igung des Schutzgutes  Landschaft  is t  erheblich.  Die Vorbe -

lastung durch bestehende Windenergieanlagen mindert  die Empf indlichkeit  des  Land-

schaftsraumes,  beseit igt  jedoch n icht die zusätzl iche Beeinträcht igung.  Die Beein-

trächt igung is t  im Rahmen der konkreten An lagenkonf igurat ion und des Standor tes  auf  

der nachgelagerten Ebene zu bewer ten und auszugleichen.  Die Belange des Klima-

schutzes  und der Energiewende überwiegen in  der Abwägung.  
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2.2.8  Schutzgut  kul turel les Erbe und sonst ige Sachgüter  

Im Geopor tal Hessen sind im Plangebiet  und dessen Umfeld mehrere archäologische 

Denkmale kar t iert .  Eine Beeinträcht igung der kart ier ten Denkmale kann auf  der Ebene 

des Flächennutzungsplanes n icht absch l ießend beurtei lt  werden,  da konkrete Anla-

genstandor te noch n icht fes tgelegt s ind. Der Waldbestand als  Sachgut wird durch die 

Waldumwandlung tei lweise in  Anspruch genommen. Waldersatzmaßnahmen kompen-

s ieren den Verlust.  

Ergebnis:  Aufgrund der kar t ierten archäologischen Denkmale i n  räumlicher Nähe zum 

Plangebiet is t eine Abst immung mit der zuständigen Denkmalbehörde im nachgelager-

ten Genehmigungsverfahren erforderl ich. Erhebl iche Beeinträcht igungen können 

durch eine denkmalver trägliche Standortwahl vermieden werden.  

2.3  Wechselwirkungen und kumulative Wirkungen  

Die in  Kapitel  2.1.9 dargestel lten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern füh-

ren in  der Gesamtbetrachtung n icht zu  einer wesentl ichen Vers tärkung der einzel-

schutzgutbezogenen Auswirkungen.  

Das Plangebiet und die bestehenden Vorranggebiete VRG KS 21 und VRG KS 27 er-

geben eine Konzentrat ion mehrerer Windenergiean lagen im Landschaftsraum. Die ad-

dit ive Flächen inanspruchnahme (Vers iegelung) aus  dem Plangebiet  zuzügl ich der be -

s tehenden Anlagen verbleibt  im Verhältn is  zur Gesamtf läche des Landschaftsraumes 

auf  einem geringen Niveau.  Die räumliche Konzentrat ion auf  den Lückensch luss  be -

grenzt die Zers iedelung der Landschaft  und wirkt s ich raumordnerisch pos it iv  aus.  

2.4  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurch-

führung der Planung (Nullvariante)  

Bei Nichtdurchführung der geplanten FNP -Änderung würden die Waldf lächen im Plan-

gebiet  weiterh in  forstwirtschaft l ich  genutzt.  D ie bestehende Darstel lung als  „Fläche 

für die Forstwirtschaft“  bl iebe unveränder t.  Es entstünde kein Beitrag zur Windener-

gienutzung und zur Erreichung der K l imaschutzziele des Bundes und des Landes Hes-

sen.  

Die Nichtdurchführung der Planung hät te zur Fo lge,  dass  die Lückenschluss funkt ion 

zwischen den Vorranggebieten VRG KS 21 und VRG KS 27 n icht genutzt  würde.  Stat t-

dessen müssten alternat ive Standor te für die Windenergienutzung ident if iz ier t werden, 

die mögl icherweise s tärkere Umweltauswirkungen aufweisen.  

2.5  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten  

Das Plangebiet  wurde unter Berücks icht igung der Standorteignung,  der Windhöff igkeit 

und der räumlichen Nähe zu bestehenden Vorranggebieten ausgewählt.  D ie Gemeinde 

Breuna hat im Rahmen ihrer s tädtebau l ichen Planung alternat ive Flächen im Gemein-

degebiet  geprüft.  

Im Rahmen der Standor tanalyse wurden fo lgende Alternat iven überprüft und verwor-

fen: Flächen mit geringerer Windhöff igkeit (unter 5,0 m/s), Flächen mit Unterschrei -

tung des 1.000-m-Mindestabstands zu Wohngebäuden sowie Flächen mit  höherer na-

turschutzfach lich er Empf indl ichkeit  (Lage in  Schutzgebieten).  Das gewählte 
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Plangebiet  bietet  die beste Kombinat ion aus Windhöffigkeit,  Abstandshaltung und 

räumlicher Eff izienz (Lückenschluss).  

Das Plangebiet  bietet aufgrund der Lückensch luss funkt ion zwischen den bestehenden 

Vorranggebieten VRG KS 21 und VRG KS 27 besondere Standortvor tei le:  D ie vorhan-

dene In frastruktur (Zuwegung, Netzansch luss) kann mitgenutzt werden, und die räum-

l iche Konzentrat ion begrenzt die Zersiedelung der Landschaft . D ie zusätzl iche Beein-

trächt igung des Landschaftsbi ldes is t  dabei als  eigenständiger Wirkfaktor in  die Ab-

wägung einzustel len.  

2.6  Verträglichkeit mit den Zielen der  FFH -Richtl inie und der Vogel-

schutzrichtl inie 

Gemäß § 1a Abs.  4 BauGB s ind die Vorschrif ten des Bundesnaturschutzgesetzes  über 

die Zu läss igkeit  und Durchführung von derart igen Eingri ffen einsch ließl ich der Einho-

lung der Stel lungnahme der Europäischen Kommiss ion anzuwenden,  soweit  ein  Gebiet  

von gemeinschaft l icher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet in  seinen 

für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebl ichen Bestandtei len erhebl ich 

beeinträchtigt  werden kann.  Es  is t  daher zu prüfen,  ob das Plangebiet  in  oder in  der 

Nähe von Natura 2000-Gebieten l iegt und ob erhebliche Beeinträcht igungen von Er-

haltungszielen zu erwarten s ind.  

Nach Abfrage der NATUREG -Datenbank l iegt das Plangebiet  n icht in einem FFH -Ge -

biet  oder Vogelschutzgebiet.  Im weiteren Umfeld bef inden s ich mehrere FFH -Gebiete 

in  einem Mindestabstand von ca.  1,8 km.  Im Rahmen der FFH -Vorprüfung nach § 34 

Abs.  1 BNatSchG i.  V.  m.  § 1a Abs.  4 BauGB is t  fest zustel len, dass  bei dieser Entfer-

nung erhebl iche Beeinträcht igungen der Erhaltungsziele durch die geplante Flächen-

darstellung n icht zu  erwarten sind,  da keine direkten Flächen inanspruchnahmen und 

keine erkennbaren Wirkungsp fade (Grundwasserabsenkung,  s tof f l iche Einträge) be-

s tehen.  

2.7  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich nachteil iger Umweltauswirkungen  

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden die nachfo lgenden Maßnahmen-

gruppen zur Vermeidung,  Verringerung und zum Ausgleich nachtei l iger Umweltauswir-

kungen benannt.  Die räumliche und zeit l iche Konkret is ierung der Maßnahmen erfo lgt 

im nachgelager ten BImSchG -Genehmigungsverfahren.  

Vermeidungsmaßnahmen:  Begrenzung der Waldumwandlung auf  das  erforderl iche 

Maß.  Erhalt  des  Waldbestandes unter den Rotoren, soweit  techn isch mögl ich.  Bau-

zeitenregelungen zur Vermeidung von Störungen in  der Vogelbrutzeit.  Techn ische Vor-

kehrungen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers während der Bauphase.  

Minderungsmaßnahmen: Sofern erforderlich, können Abschaltalgori thmen für Fleder-

mäuse auf der Grundlage von Gondelmonitoring sowie Abschaltzeiten für ko l l is ions-

gefährdete Vogelar ten als  Nebenbest immungen der BImSchG -Genehmigung fes tge -

legt werden.  Temporär beanspruchte Flächen können nach Abschluss  der Baumaß-

nahmen reku lt ivier t  werden.  

Ausgleichsmaßnahmen:  Für die Waldumwandlung is t gemäß § 12 HWaldG eine Walder-

sat zaufforstung im Verhältn is  von mindestens 1:1 erforderlich.  Die räumliche 
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Konkret is ierung,  der genaue Umfang und die zeit l iche Umsetzung erfo lgt  im Genehmi -

gungsverfahren nach dem BImSchG in  Abst immung mit der Forstbehörde. Die natur-

schutzrecht l iche Eingri ffs regelung nach § 1a Abs.  3 BauGB wird in  Kapitel  3 verbal-

argumentativ  durchgeführt .  

2.8  Zusätzl iche Angaben 

2.8.1  Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und Schwierig -

kei ten  

Die Umweltprü fung wurde auf  der Grundlage einer verbal -argumentat iven Methodik 

durchgeführ t.  D ie Bewertung der Umweltauswirkungen erfo lgt  schutzgutbezogen un-

ter Berücksicht igung der Empf indl ichkeit  und Bedeutung des jewei l igen Schutzgutes  

sowie der Intensi tät  und Reichweite der zu erwar tenden Auswirkungen.  Die Prüft iefe 

is t auf die Abstrakt ionsebene des Flächennutzungsplanes ausgerichtet.  

Schwierigkeiten bei der Zusammenstel lung der Angaben ergaben s ich insbesondere 

aus dem Umstand, dass  zum Zeitpunkt der Ers tellung des Umweltberichts die arten-

schutzrecht l ichen Kart ierungen noch n icht vo llständig abgesch lossen waren.  Darüber 

h inaus lagen ke ine konkreten Anlagenstandor te vor, sodass die Prognose der Umwelt-

auswirkungen auf  der Grundlage der Flächendarstellung erfo lgte. Die Ergebnisse wer-

den nach Vorl iegen weiterer Erkenntn isse for tgeschrieben.  

2.8.2  Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

Die Gemeinde Breuna plant die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Darstel-

lung einer Sonderbauf läche für Windenergie im Bereich „Wolfs loh“ ,  die die bestehen-

den Flächen für den Wald überlagern .  Das Plangebiet  umfasst ca.  41,5 Hektar Wald-

f läche zwischen den bestehenden Windparks  der Vorranggebiete VRG KS 21 und VRG 

KS 27.  Die Errichtung von ca.  drei  Windenergiean lagen is t  beabsicht igt.  

Die Umweltprü fung zeigt, dass die Planung vor al lem das Landschaftsbi ld und den 

Waldbestand betri f ft . Die Beeinträcht igung des Landschaftsbildes is t erhebl ich; die 

bestehende Vorbelastung minder t  die Empf indl ichkeit  des  Landschaftsraumes,  besei -

t igt jedoch n icht die zusätzliche Wirkung. Die Auswirkungen auf  die Schutzgüter Bo-

den, Wasser, K lima und Luft s ind gering. Für Tiere und Pf lanzen werden die laufenden 

Kar t ierungen abgewartet;  nach derzeit igem Kenntn iss tand l iegen keine H inweise auf  

Ar tenvorkommen vor,  die die Windenergienutzung von vornherein  ausschl ießen wür-

den.  

Die Planung trägt zu  den übergeordneten Kl imaschutzzielen bei. Vermeidungs -, Min-

derungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden im nachgelagerten BImSchG -Genehmi -

gungsverfahren konkret is ier t.  D ie Gemeinde überwacht die Umsetzung der Maßnah-

men im Rahmen des Monitorings  nach § 4c BauGB.  

3 Städtebauliche Eingriffsregelung  

Nach § 1a Abs.  3 BauGB is t  die Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes in  

die Abwägung einzustel len.  Die Darstel lung einer Sonderbauf läche für Windenergie 
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bereitet einen Eingrif f in  Natur und Landschaft vor, der bei der Real isierung konkreter 

Vorhaben zu erwar ten is t.  

3.1  Bestandsaufnahme des Naturhaushalts  

Der Naturhaushalt  im Plangebiet  wird geprägt durch Waldbestände mit  Lebensraum-

funkt ion für Vögel und Fledermäuse,  Waldböden (Braunerden,  Pseudogleye) mit  mit t-

lerer bis guter Fruchtbarkeit,  ein  Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz, die 

kl imat ische Ausgleichsfunkt ion des Waldes für Frisch luf t  und CO ₂-Bindung sowie eine 

waldgeprägte Mit telgebirgs landschaft  mit  Vorbelastung durch bestehende Windener-

giean lagen.  

3.2  Prognose des Eingriffs  

Die geplante Windenergienutzung führ t  vorauss icht l ich  zu folgenden Eingri ffen:  Verlus t 

von Waldlebensräumen durch Vers iegelung im Bereich der Fundamente und Zuwegun-

gen, Veränderung des Lebensraums für ko ll is ionsgefährdete Vogelar ten und Fleder-

mäuse,  Beeint rächt igung der Landschaftsbi ldfunkt ion durch techn ische Bauwerke mit  

v isuel ler Fernwirkung,  Bodenverdichtung und -vers iegelung im unmittelbaren An lagen-

bereich sowie temporäre Störungen während der Bauphase.  

3.3  Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen  

Zur Min imierung von Eingrif fen sind vorgesehen:  Begrenzung der Waldumwandlung auf 

das  erforderl iche Maß,  Erhalt  des  Waldbestandes unter den Rotoren soweit  techn isch 

mögl ich, Bauzeitenregelungen zur Vermeidung von Störungen in der Vogelbrut zeit,  

techn ische Vorkehrungen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers  während der 

Bauphase sowie artenspezif ische Betriebsbedingungen sofern  erforderl ich.  

3.4  Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen 

Für n icht vermeidbare Eingrif fe s ind Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen:  Waldersat z-

auf forstung gemäß § 12 HWaldG im Verhältn is von mindestens 1:1 für die umgewan-

delte Waldf läche.  Die genaue Lage,  der Umfang und die Größe der Ausgleichsf lächen 

werden im Genehmigungsverfahren fes tgelegt.  

Für die Beeinträchtigung des Landschaftsbi ldes durch Windenergiean lagen is t eine 

Realkompensation typischerweise n icht mögl ich.  Gemäß der Hess ischen Kompensat i -

onsverordnung (KV) kann in diesen Fäl len eine Ersatzzahlung festgesetzt werden, de -

ren Höhe im nachgelagerten Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG ermittelt 

wird.  

3.5  Bewertung  

Die Rodung von Waldbeständen stel lt  einen Eingri ff  in  Natur und Landschaft  im Sinne 

des § 14 BNatSchG dar.  Betrof fen s ind überwiegend Buchenbestände der Altersklasse 

81–120 Jahre.  Buchenbestände s ind nach der Hess ischen Kompensationsverordnung 

(KV) als  höherwert iger Biotoptyp einzustufen. Die Rodung führ t zu  einem dauerhaften 

Verlust, da für die Entwicklung vergleichbarer Waldstrukturen Zeiträume von 80 bis  

120 Jahren erforderl ich  s ind.  Die Nutzung des vorhandenen Forstwir tschaftswegs 

kann den Eingrif f  durch reduzierten Wegeausbau mindern.  Auf  Ebene der Flächennut-

zungsplanung is t  fest zustel len, dass der Eingri f f vorauss icht l ich kompens ierbar is t.  Als 
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Kompensationsmaßnahmen kommen insbesondere in  Betracht:  Ersat zaufforstung auf  

s tandortäqu ivalenten Flächen,  Waldumbau von Nadelho lzreinbeständen in  naturnahe 

Laubmischbestände,  Aufwertung angrenzender Waldbestände durch Nutzungsverzicht 

(Prozessschutzf läch en) sowie Herstellung zusätzl icher Habitatstrukturen (Altho lz in-

seln,  Totho lzanreicherung).   

Die Windenergienutzung s tel l t  einen gewicht igen Belang des Gemeinwohls  dar (Ener-

giewende,  Dekarbonisierung,  § 2 EEG),  der die verbleibenden Auswirkungen in der 

Abwägung rechtfer t igt.  

3.6  Gebietsschutz 

3.6.1  Natura 2000-Gebiete  

Das Plangebiet  l iegt n icht in  einem Natura 2000 -Gebiet (FFH-Gebiet oder Vogelschutz-

gebiet). Im weiteren Umfeld bef inden sich mehrere FFH -Gebiete in  einem Mindestab-

s tand von ca.  1,8 km.  Eine FFH -Ver träglichkeits vorprüfung erfolgt  im BImSchG -Ge -

nehmigungsverfahren auf der Grundlage konkreter An lagenstandor te.  Nach aktuel ler 

Einschätzung s ind keine Beeinträcht igungen zu erwarten,  da zwischen dem FFH -Ge -

biet und dem Plangebiet bereits  andere Windvorhaben vorhanden s ind oder andere 

Vorhaben keinen Konf l ikt  t rot z e iner geringeren Entfernung zum FFH -Gebiet aus lösen.  

3.6.2  Nat ionale Schutzgebiete  

Das Plangebiet  l iegt n icht in einem Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Na-

t ionalpark oder Biosphärenreservat.  Der Naturpark Habichtswald bef indet s ich in  der 

weiteren Umgebung. Geschützte Landschaftsbestandtei le und Naturdenkmäler s ind im 

Plangebiet  nach den verfügbaren Daten n icht vorhanden.  

4 Beschleunigungsgebiet 

Gemäß § 249c Abs.  1 BauGB (eingefügt durch das RED -II I-Umsetzungsgesetz vom 12. 

August 2025,  BGBl.  2025 I Nr.  189) s ind im F lächennutzungsplan dargestell te Wind-

energiegebiete zugleich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land dar-

zustel len.  Der Aufs tellungsbesch luss  zur vorl iegenden FNP -Änderung wurde am 30.  

September 2025 gefasst.  D ie Übergangsvorschri ft  des  § 245f Abs.  3 BauGB is t  n icht 

einsch lägig,  da das Verfahren nach dem 15.  August 2025 eingeleitet  wurde.  Die Dar-

s tellung als  Besch leun igungsgebiet  erfo lgt  daher integriert  im laufenden FNP -Ände-

rungsverfahren.  

Aussch lussprüfung nach § 249c Abs.  2 BauGB 

Die Darstel lung als Besch leun igungsgebiet  is t  ausgesch lossen, soweit  das  Windener-

giegebiet  in  einem der in  § 249c Abs.  2 Nr.  1 BauGB genannten Schutzgebiete oder 

in einem Gebiet mit  landesweit bedeutsamem Vorkommen einer durch den Ausbau der 

Windenergie betrof fenen geschützten Art  (Nr.  2) l iegt.  

Gebietsschutzrecht l iche Prüfung (Nr. 1):  Das Plangebiet l iegt n icht in einem Natura 

2000-Gebiet,  Naturschutzgebiet,  Nat ionalpark oder einer Kern -/Pf legezone eines  Bio-

sphärenreservats.  Die Prüfung erfo lgte durch Verschneidung der P langebietsgrenzen 

mit  den amtl ichen Schutzgebietsgrenzen im NaturegViewer des HLNUG. 
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Artenschutzfach l iche Prüfung (Nr.  2):  Nach § 249c Abs.  2 Satz 1 Nr.  2 BauGB is t  die 

Darstellung ausgesch lossen in  Gebieten mit landesweit bedeutsamem Vorkommen ei-

ner betrof fenen Art.  „Landesweit  bedeutsam” sind nach der Gesetzesbegründung ins-

besondere Dichtezentren,  Schwerpunktvorkommen,  Brut - und Rastgebiete,  Kolon ien 

und sonst ige Ansammlungen betrof fener Arten.  

Die Ermitt lung erfo lgte auf  der Grundlage vorhandener Daten im Sinne des § 249c 

Abs. 2 Satz 1 Nr.  2 Halbsatz 2 BauGB:  

•  NATUREG-Datenbank: Keine Dichtezentren oder Schwerpunktvorkommen ko l l i -

s ionsgefährdeter Vogelarten im P langebiet dokument iert.  

•  Artendatenbank des HLNUG: Keine landesweit  bedeutsamen Artenvorkommen 

im P langebiet.  

•  Laufende Horstkart ierung:  Die Ergebnisse werden vor der formel len Offen lage 

eingearbeitet.  

Prüfung besonders geeigneter Lebensräume (§ 249c Abs.  2 Satz 3):  D ie Buchenbe-

stände könnten dem FFH -Lebensraumtyp 9110 oder 9130 entsprechen. Eine amtl iche 

Kart ierung l iegt n icht vor. Eine vegetat ionskundl iche Überprüfung wird in  der Ent-

wurfs fassung ergänzt. Unabhängig von der LRT-Zuordnung is t das  Quart ierpotenzial  

fü r F ledermäuse als  planungsrelevant bewertet.  

Verantwortungsarten (§ 54 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG):  Eine Rechtsverordnung wurde 

bisher nicht erlassen;  die Kategorie is t  derzeit  ohne Anwendungsbereich.  

Vorläuf iges  Ergebnis  (Stand Vorentwurf): Die Aussch lussku l isse des § 249c Abs.  2 

BauGB is t  nach derzeit igem Kenntn isstand n icht betrof fen.  Die endgült ige Bewertung 

erfo lgt  nach Vorl iegen der Horstkart ierung und ggf.  der LRT -Überprüfung. 

Minderungsregeln  nach § 249c Abs.  3 BauGB 

Bei der Darstel lung der Beschleunigungsgebiete s ind gemäß § 249c Abs.  3 Satz 1 

BauGB geeignete Regeln  für wirksame Minderungsmaßnahmen darzustel len.  Der Prüf-

gegenstand is t gegenüber der allgemeinen Umweltprüfung eingeschränkt und umfasst 

nach § 249c Abs.  3 Satz 2 BauGB ausschl ießl ich  Auswirkungen auf:  

(a)  europäische Vogelarten (§ 7 Abs.  2 Nr. 12 BNatSchG),  

(b)  in  Anhang IV der Richt linie 92/43/EWG aufgeführte Arten ( insbesondere alle 

europäischen F ledermausarten, ggf.  Wi ldkatze,  Haselmaus),  

(c)  Arten nach einer Rechtsverordnung gemäß § 54 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG (derzeit  

n icht erlassen),  

(d)  Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG.  

Die nachfo lgenden Regeln  werden nach der Systematik der An lage 3 zu § 249c Abs.  

3 Satz 3 BauGB aufgestel l t.  Die An lage 3 ist  für die Gemeinde n icht verbindl ich (§ 

249c Abs. 3 Satz 3 BauGB); die Gemeinde Breuna orient iert  s ich gleichwohl an ihrer 

Systematik,  um die Verpf l ichtungen des § 249c Abs.  3 BauGB transparent zu  erfü llen.  

Schritt  1 –  Ermitt lung der zu erwartenden Umweltauswirkungen (Anlage 3 Abschnit t 

I .3):  
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Auf  der Grundlage der im Umweltbericht (Kapitel 2) dargestel l ten Bestandss ituation 

und Wirkungsprognose werden für das Beschleunigungsgebiet fo lgende Umweltaus-

wirkungen erwartet:  

•  Kol l is ionsrisiko für Vögel und F ledermäuse (§ 44 Abs.  1 Nr.  1 BNatSchG)  

•  Störung s törungsempf indl icher Vogelarten während Bau - und Betriebsphase (§ 

44 Abs.  1 Nr. 2 BNatSchG) 

•  Verlust von Fortpf lanzungs - und Ruhestätten durch Waldrodung (§ 44 Abs.  1 

Nr.  3 BNatSchG) 

•  Beeinträcht igung der Grundwasserneubi ldung (§ 27 WHG)  

Schritt  2 –  Auswahl der Kategorien von Minderungsmaßnahmen (Anlage 3 Abschnit t  

I I .1):  

D ie Gemeinde Breuna gibt  der Zu lassungsbehörde (Regierungspräs idium Kassel) auf,  

h ieraus pro jektbezogene Minderungsmaßnahmen zu entwickeln . Fo lgende Regeln  wer-

den als  textl iche Darstel lung im FNP -Plan dargestel lt :  

Regelmäßig durchzuführende Minderungsmaßnahmen:  

M1 –  Av i fauna:  Durchführung einer Horstkart ierung im Nahbereich und zentralen Prüf-

bereich gemäß Anlage 1 Abschnitt  1 zu § 45b BNatSchG vor Genehmigungsertei lung.  

Die Kart ierung is t  nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschri ft  Naturschutz/Wind-

energie (VwV 2020) durchzuführen.  

M2 –  Av ifauna: Rodungsmaßnahmen sind außerhalb der gesetzl ichen Brut - und Setz-

zeiten (1. März bis  30.  September) gemäß § 39 Abs.  5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG durch-

zuführen.  Bei Nachweis  ko l lisionsgefährdeter Brutvogelarten im Nahbereich:  Prüfung 

von Abschaltzeiten,  Ant iko l l is ionssystemen (techn ische Detekt ionssysteme) oder 

Standortanpassung im BImSchG-Genehmigungsverfahren.  

M3 –  F ledermäuse:  Durchführung von Gondelmonitoring in  den ers ten beiden Betriebs-

jahren.  Fest legung von Abschaltalgori thmen auf  der Grundlage der Monitoringergeb-

n isse (ProBat-Verfahren oder gleichwertiges  Verfahren).  

M4 –  F ledermäuse: Überprüfung des unmittelbaren An lagenbereichs auf  Quart ier-

bäume (Bäume mit  Höh len,  Spalten,  abstehender R inde) vor Rodungsbeginn.  

M5 –  Grundwasserschutz (§ 27 WHG): Techn ische Vorkehrungen zum Schutz des 

Grundwassers  während der Bauphase (Havarieschutz,  Abs icherung von Betriebsstof-

f lagern,  wasserdichte Auffangwannen). Monitoring der Grundwasserverhältn isse bei 

H inweisen auf Beeinträch tigungen. 

An lassbezogen durchzuführende Minderungsmaßnahmen:  

M6 –  Av i fauna:  Bei Nachweis  ko l l is ionsgefährdeter Brutvogelarten im Nahbereich:  Prü-

fung von Abschaltzeiten,  Ant iko l lisionssystemen (techn ische Detekt ionssysteme) oder 

Standortanpassung. 

M7 –  F ledermäuse:  Bei Nachweis  von Quart ierhabitaten im Rodungsbereich:  Schaf-

fung von Ersatzquart ieren (F ledermauskästen) vor Fäl lung der betroffenen Bäume. 

CEF-Maßnahmen-Konzept bei Nachweis  reprodukt ionsrelevanter Quart iere.  
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M8 –  Wildkatze/Haselmaus:  Bei Nachweis  von Vorkommen im Eingri f fsbereich:  Ökolo-

gische Baubegleitung und Habitatschutzmaßnahmen.  Erhalt  von Leitstrukturen (Wald-

ränder,  Gehölzs treifen) zur Sicherung der Habitatvernetzung.  

M9 –  Grundwasserschutz (§ 27 WHG):  Bei Anzeichen einer Versch lechterung des 

Grundwasserzustands: Anpassung der Entwässerungsplanung und ggf.  Rückbaumaß-

nahmen. 

Begründung der Differenzierung: Die Einstufung als  „regelmäßig” erfo lgt für Maßnah-

men,  die unabhängig von konkreten Artnachweisen s tandardmäßig durchzuführen 

s ind,  wei l  die Habitateignung des P langebiets  die jewei l ige Auswirkung als regelhaft  

erwarten läss t (Waldstandort  mit  Quart ierpotenzial,  Ko l lisionsris iko an Waldkante).  D ie 

Einstu fung als  „an lassbezogen” erfo lgt  für Maßnahmen,  die nur bei konkretem Art-

nachweis  im unmittelbaren Wirkbereich erforderl ich werden.  

Ermessensöf fnung nach § 249c Abs.  4 BauGB 

Das Land Hessen hat den F lächenbeitragswert für 2027 erreicht.  § 249c Abs. 4 BauGB 

ermögl icht den Ländern,  die Darstel lung zusätzl icher Besch leun igungsgebiete ins  Er-

messen der Gemeinde zu stel len.  Das Land Hessen hat von dieser Ermächt igung bis -

her keinen Gebrauch gemacht.  Mangels  landesgesetzl icher Einschränkung gi l t  die 

Pf l icht des  § 249c Abs. 1 BauGB uneingeschränkt.  

Feh lerfo lgenregelung (§ 249c Abs.  6 BauGB) 

Ein  etwaiger Feh ler bei der Ausweisung des Beschleunigungsgebietes  ist  für die 

Rechtswirksamkeit  des  Windenergiegebiets im Übrigen unbeacht lich. Die Feh lerfo l-

genregelung betri ff t  ausschl ießl ich  die Besch leun igungsgebiet -Darstellung. Al lge-

meine Anforderungen an die FNP-Änderung (§§ 1 Abs.  7, 2 Abs. 3, 2 Abs.  4 BauGB) 

bleiben unberührt.  

Dars tel lung im FNP -Plan 

Die Minderungsregeln  M1 bis  M9 werden als text l iche Darstellung in  den FNP -Plan 

aufgenommen (Legende /  text l icher Tei l).  D ie Aufnahme als  P landarstel lung entspricht 

dem Erfordern is  des  § 249c Abs.  3 Satz 1 BauGB, wonach die Regeln  „bei der Dar-

s tellung der Besch leun igungsgebiete” darzus tel len s ind. Der Zu lassungsbehörde wird 

aufgegeben, h ieraus pro jektbezogene Minderungsmaßnahmen zu entwickeln (§ 249c 

Abs. 3 Satz 3 BauGB i.V.m. An lage 3 Satz 2 BauGB).  

5 Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

(Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde Breuna die erhebl ichen Umweltauswir-

kungen der Durchführung des Bau leitplans,  um insbesondere unvorhergesehene nach-

tei l ige Auswirkungen frühzeit ig zu ermit teln und geeignete Abhi lfemaßnahmen ergrei -

fen zu können.  Die Gemeinde greif t  dabei auf  die ihr von den Behörden gemäß § 4 

Abs.  3 BauGB mitgetei lten Informat ionen zurück.  

5.1  Überwachungsobjekte und Indikatoren  

Die Überwachung konzentriert  s ich auf fo lgende Aspekte:  (a) Ar tenschutz: Kontro l l -

kar t ierungen vor Baubeginn und in  den ers ten Betriebs jahren;  Auswertung der Moni -

toringdaten (Sch lagopfer-Monitoring,  Gondelmonitoring Fledermäuse);  (b) 
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Waldumwandlung: Umsetzung der Waldersatzmaßnahmen (Auffors tung) nach Geneh-

migung;  (c) Bodenschutz:  Kontro l le der Reku lt iv ierungsmaßnahmen auf  temporär be -

anspruchten Flächen;  (d) Immiss ionsschutz:  Auswertung der im BImSchG -Genehmi -

gungsverfahren fes tgelegten  Überwachungsmaßnahmen.  

5.2  Verantwortl ichkeit und Zeitrahmen  

Die Gemeinde Breuna is t  Trägerin  der Überwachungsverantwor tung.  Die Umsetzung 

erfo lgt  durch regelmäßige Abfrage bei den zuständigen Fachbehörden (Untere Natur-

schutzbehörde, Untere Wasserbehörde,  Fors tbehörde) sowie durch Auswertung der 

Monitoringberichte der An lagenbetreiber.  Die Überwachung ers treckt s ich auf  einen 

Zeitraum von mindestens fünf  Jahren nach Betriebsbeginn.  

6 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen  

Die Umweltprüfung ergibt,  dass  die geplante 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes 

vorauss icht l ich zu erhebl ichen Auswirkungen auf  das  Schutzgut Landschaft führ t.  D ie 

bestehende Vorbelastung durch Windenergiean lagen minder t  die Empf indl ichkeit,  be -

seitigt jedoch nicht die zusätzliche Wirkung.  Für die übrigen Schutzgüter sind erheb-

l iche Beeinträcht igungen nach derzeit igem Kenntnisstand n icht zu  erwarten.  

Die ar tenschutzrecht l iche Bewer tung steht unter dem Vorbehalt  der lau fenden Kar t ie -

rungen.  Nach derzeit igem Kenntn isstand liegen keine H inweise vor,  die eine Windener-

gienutzung des Plangebietes  von vornherein  ausschl ießen würden.  

Die Belange des Kl imaschutzes und der Energiewende (§ 1 Abs. 6 Nr.  7f  BauGB,  § 2 

EEG) s ind in der Abwägung den verbleibenden nachteil igen Umweltauswirkungen ge -

genüberzustel len. Nach derzeit igem Kenntnisstand stehen der Planung keine un lösba-

ren Umweltkonf li kte entgegen.  Die endgült ige Abwägung erfo lgt unter Berücks icht i -

gung der Ergebnisse der Behörden - und Öffent l ichkeitsbetei ligung sowie der abge -

sch lossenen Kar tierungen.  
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7.2  Pläne und Programme 

Gemeinde Breuna –  Begründung zur 3.  Änderung des Flächennutzungsplanes „Wind-

energie –  Wolfs loh"  (Entwurfs fassung).  

Landesentwicklungsplan Hessen 2000,  Hess isches Min isterium für Wir tschaft,  Verkehr 

und Landesentwicklung.  

Landschaftsrahmenplan Landkreis  Kassel.  

Regionalplan Nordhessen – Tei lplan Erneuerbare Energien, Regierungspräs idium Kas-

sel.  

7.3  Gutachten und Datengrundlagen  

Geoportal  Hessen –  Denkmalschutz-Layer (archäologische Denkmale),  abgerufen im 

Rahmen der Planerstellung.  

Hess isches Landesamt für Naturschutz,  Umwelt  und Geologie (HLNUG):  NATUREG -

Datenbank,  Ar tendatenbank,  Bodenkarte BFD50, Starkregenhinweiskarte, Windat-

las Hessen.  
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TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Wind Cert  Serv ices  –  Unabhängige Ermit tlung des 

Windpotenzials für das  Bundes land Hessen (Deutsch land), Bericht Nr. MS -1104-

031-HE-de,  Rev.  1, 16.12.2011 (Windpotenzialkar te Hessen, model l ier te Windge -

schwindigkeit  in  140 m Höhe).  


